
Die Hilflosenentschädigung soll Menschen mit Behinderung eine unabhängige Lebensführung
ermöglichen. Sie deckt die Kosten von Personen, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
für alltägliche Lebensverrichtungen, bzw. um soziale Kontakte zu pflegen, die Hilfe Dritter benötigen
oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind.
Die Höhe der Leistung hängt vom Grad der Hilflosigkeit ab sowie davon, ob die versicherte Person
in einem Heim oder zu Hause wohnt.
Die Hilflosenentschädigung ist auch eine unabdingbare Voraussetzung für andere wichtige IV-
Leistungen wie Intensivpflegezuschlag, Assistenzbeitrag und Betreuungsgutschriften, usw.
Der Referent zeigt die gesetzlichen Bestimmungen auf und erklärt auch die Regelungen beim
Übergang ins AHV-Alter. Er bringt Beispiele aus der Praxis und beantwortet Fragen.

online via Zoom

Mittwoch, 22. Mai 2024, 18.30 - 20.30 Uhr

Martin Boltshauser, Rechtsanwalt, Leiter Rechtsdienst und Mitglied der
Geschäftsleitung bei Procap Schweiz

Selbstbetroffene, Eltern, Angehörige und Fachpersonen

Via Webformular auf www.workaut.ch/Weiterbildung/Kurskalender
oder per E-Mail an weiterbildung@workaut.ch

15. Mai 2024

Selbstbetroffene, Mitglieder APW, Mitglieder Procap,
Mitglieder autismus schweiz, Mitglieder Autismushilfe: CHF 30.00
Nichtmitglieder: CHF 50.00
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